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— 48 —

der Klägerin erforderlich als auch den Verhältnissen des Rekurrenten und seiner
Geschwister angemessen (Art. 329, Abs. 1 ZGB). Der Rekurs ist abzuweisen.
Der Rekurrent als unterliegende Partei hat die Kosten des oberinstanzlichen
Verfahrens zu bezahlen. Die Parteikosten sind jedoch wettzuschlagen (Art. 39/40
des Verwaltungsrechtspflegegesetzes; Art. 58, Abs. 3 ZPO). (Entscheid des

Regierungsrates des Kantons Bern vom 19. Jan. 1951.)

D. Verschiedenes

Eltern- und Kindesrecht. Unterhaltsbeiträge geschiedener Eltern für die Kinder;
rechtliche Natur der „Festsetzung durch die Vormundschaftsbehörde". —
Ansichtsäußerung der Direktion des Fürsorgewesens des Kantons Bern vom 1. Febr. 1951.

In den Scheidungsurteilen wird nicht selten die Festsetzung der Unterhaltsbeiträge,

welche die geschiedenen Eltern für die Kinder zu leisten haben, den
vormundschaftlichen Organen überlassen. Das ist durchaus zu begrüßen ; so können
die Unterhaltsbeiträge den jeweiligen Verhältnissen angepaßt werden, ohne daß
jedesmal ein Prozeß um Änderung des Scheidungsurteils nötig ist. Unter
„Festsetzung" der Unterhaltsbeiträge durch die vormundschaftlichen Organe ist aber,
wenigstens im Kanton Bern, nicht eine urteilsmäßige, für die Eltern verbindliche
Festsetzung zu verstehen. Die vormundschaftlichen Organe sind bei dieser
„Festsetzung" nicht Richter, sondern Partei, nämlich Vertreter des Gläubigers, des
Kindes. Es werden ihnen keine richterlichen Kompetenzen delegiert. Die
„Festsetzung" der Unterhaltsbeiträge durch die vormundschaftlichen Organe bedeutet
bloß deren Entschluß, gegenüber dem schuldnerischen Elternteil eine bestimmte
Forderung zu erheben. Dieser Entschluß ist für den Schuldner unverbindlich.
Der schuldnerische Elternteil hat kein Interesse daran, dagegen die
Vormundschaftsbeschwerde zu erheben. Wenn er die Forderung nicht anerkennen will,
kann er sie ganz einfach bestreiten und dadurch den Vertreter des Kindes
veranlassen, sie vor der örtlich und sachlich zuständigen richterlichen Instanz — im
Kanton Bern dem Regierungsstatthalter — geltendzumachen. Diese Instanz
trifft dann die urteilsmäßige Festsetzung des vom Schuldner zu leistenden
Unterhaltsbeitrages, und ihr rechtskräftiges Urteil hat für das Kind und seinen
Vertreter den Charakter eines Rechtsöffnungstitels, nicht der „Festsetzungs-
beschluß" der Vormundschaftsbehörde.
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